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 Mit Urteil vom 
19.11.2009 (Aktenzeichen 
1 K 1148/09) hat das Ver-
waltungsgericht Aachen 
den deutschen AWACS 
Kommandanten die Stel-
lenzulage für Soldaten als 
fliegendes Personal gem. 
Nr. 6 Abs. 1 Satz 2 der 
Vorbemerkungen zur Bun-
desbesoldungsordnung, 
die so genannte Komman-
dantenzulage in Höhe von 
600€, ab 1. Januar 2009 
zugesprochen. 
 
Trotz der Verwendung beim 
NATO E-3 A-Verband sind die 
Kläger Soldaten der Luftwaffe 
i.S.d. Norm. Im Übrigen sind 
sie verantwortliche Luftfahr-
zeugführer mit der Berechti-
gung eines Kommandanten 
auf Flugzeugen, für die eine 
Mindestbesatzung von 2 Luft-
fahrzeugführern vorgesehen 
ist und werden entsprechend 
verwendet. 
 
Für die in dem Erlass des 

BMVg geforderte Verwendung 
auf bestimmten Flugzeug-
mustern fehlt es nach zutref-
fender Auffassung des Ge-
richts an einer gesetzlichen 
Ermächtigung. 
 
"Es liegt nicht in der Organ-

kompetenz des BMVg, über 
eine allgemeine Verwaltungs-
vorschrift den objektiv er-
kennbaren und vom Gesetz-
geber formulierten Inhalt des 
Gesetzes zu verändern," wur-
de geurteilt 
 
Die Berufung wurde nicht zu-
gelassen, kann aber bean-
tragt werden und genau das 
ist soeben geschehen... 

Kommandantenzulage auch für AWACS 
Schluss mit der Willkür auf dem Philosophenhügel 

Verwaltungsvorschriften beugen keine Gesetze! 
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Verbandsanwalt: 
Hans-Joachim Ahnert 
Kaiser-Wilhelm-Ring 17 
40545 Düsseldorf 

Tel.: 0211 / 558 64 00 
Fax: 0211 / 558 64 10 
Email: ahnert@lawplus.de 

An dieser Stelle sei noch einmal 
darau f  h ingewiesen:  der 
Verbandsanwalt des VBSK bietet 
e ine  Rech tsbera tung  fü r 
Mitglieder von jedem der BSK-
Ortsvereine.  

Daher ist es absolut unumgänglich, 
dass die Arbeit unseres Anwalts sich 
auf die Mitglieder konzentriert. Bitte 
überprüfen Sie daher vor einer 
Anfrage, ob und in welchem 
Ortsverein Sie Mitglied sind.  
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 Die US-Luftwaffe jagt 
mit zwei aufgemotzten 
Muscle Cars dem Nach-
wuchs hinterher. "X-1" 
Ford Mustang und "Vapor" 
Dodge Challenger sehen 
aus wie Kampfjets für die 
Straße. 

Dass die amerikanische Ar-
mee Probleme mit der Rekru-
tierung von neuen Soldaten 
hat, liegt auf der Hand. Im-
mer wieder verspekuliert man 
sich und hängt im Irak und 
Afghanistan fest und nun 
stänkern auch noch andere 
Kandidaten der "Achse des 
Bösen", wie beispielsweise 
Nordkorea. Wer charakterlich 
sagen wir mal "ausbaufähig" 
ist, lässt sich vielleicht schon 
mit der einem Computerspiel 

ähnlichen Aufmachung des 
Internetauftritts der US Army 
ködern. Jetzt hat die Airforce 
es aber auch auf die Benzin-
junkies und zukünftigen Top 
Guns unter den jungen Leu-
ten abgesehen und die Lock-
mittel sind doch recht beein-

druckend... 
Der Dodge Challenger Vapor 
und Ford Mustang X1 wurden 
mit jeweils einem Team der 
Air Force und von Galpin Auto 
Sports (GAS) auf die Räder 
gestellt. Dass die Jungs von 
GAS nicht nur für MTV Shows 
und „Pimp my Ride“ gut sind, 
haben sie bei diesem Projekt 
gezeigt. Beide Autos mussten 
vom Konzept bis zur Fertig-
stellung in 3 (!) Monaten erle-
digt sein! 

Monitore und digitale Anzeige 
direkt vor dem zentral positi-
onierten Fahrer und dort wo 
früher die Mittelkonsole war 
sitzt jetzt ein Joystick. Die 
Steuerung des Air-Force-
Mustang erinnert an ein Com-
puterspiel. 

So sieht dann auch der "Pilot" 
aus: Helm mit Beatmungs-
schlauch für halsbrecherische 
"Flugmanöver". 
Der weißlackierte X-1-
Mustang basiert auf einem 
5,4-Liter-V8 mit bis zu 525 
PS. 

Schwarz lackierte Leichtme-
tallräder und farbige Brems-
sättel stechen sofort ins Auge. 
Rundum wurde das Muscle 

Air Force One und Air Force None 
Nachwuchsgewinnung einmal anders 
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X-1 Ford Mustang  Vapor Dodge Challanger  
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Car mit einem Breitbau-
Bodykit auf Kampfbereitschaft 
getrimmt. Flügeltüren und ein 
Panorama-Glasdach machen 

den Mustang zum rasanten 
Streetfighter. Im Fahrzeugin-
neren geht es fast wie im 
echten Kampfflieger zu: Der 
Pilot des X-1 sitzt dabei zent-
ral hinter den mit reichlich 
Knöpfen, Schaltern und He-
beln bestückten Armaturen. 
Gesteuert wird der High-Tech
-Bolide mit einem mittig vor 
dem Fahrer platzierten Joy-
stick. Die Installation erinnert 
zwar ein wenig an eine Spie-
lekonsole, die Air Force be-
steht aber darauf, dass "X-1" 
und "Vapor" vollkommen 
fahrfähig sind.  

Im Gegensatz zur braven, 

weiß lackierten Mustang-
Version macht der matt-
schwarze Challenger einen 
beängstigenden Eindruck. 
Nach unten versetzte Front-

scheinwerfer, 
verblendete 

Felgen, lang gezogene Finnen 
und eine 360-Grad-
Überwachungskamera auf 
dem Dach rücken den Chal-
lenger optisch in die Nähe des 
berüchtigten Tarnkappenflug-
zeugs "Stealth Bomber". Auf 
großen Monitoren können 
GPS-Signale und die Kamera-
bilder angezeigt werden. Un-
ter der dunklen Blechhülle des 
Vapor finden sich neben der 
Kampfjet-Steuerung kompak-
te Stinger-Raketen-Attrappen 
und Treibstoffbehälter für die 
Lachgas-Aufladung. Zugang 
zum Fahrzeug ist erst nach 
biometrischer Erkennung 
möglich. Highlight im Vapor 

ist der mittig angeordnete 
Schubregler. Ach ja, rund 500 
PS soll das Spielzeug für Er-
wachsene haben, aber genau-
ere Daten werden streng ge-

heim unter Verschluss gehal-
ten. Dass die Steuerung des 
Fahrzeugs auch via Internet 
möglich ist, ist da nur 
mehr Makulatur. 
 X-1 und Vapor touren durch 
die USA und besuchen Schu-
len und größere Tuning-
Shows um junge Menschen zu 
begeistern. 
 

Der schwarze Dodge Challenger im Tarnkappen-Look  
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Auch die deutsche Luftwaffe ist nicht untätig. Hier die ersten 
„Erlkönige“: 

Manchmal zahlt man den 
höchsten Preis für Dinge, 
die man umsonst haben 
könnte. 

Albert Einstein 

Wer die Wahrheit nicht 
kennt, ist nur ein Dumm-
kopf. Wer sie aber kennt, 
und sie eine Lüge nennt, 
ist ein Verbrecher. 
 

Galileo Galilei 
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 Sorgfältige Beschäftigung 
mit den durch das Dienst-
rechtsneuordnungsgesetz 
entstandenen besoldungs-
rechtlichen Auswirkungen 
ergibt für Nobody, BO-41, 
mit dem Ende der Dienst-
zeit finanzielle Einbußen. 
Bewirkt durch die nach der 
neuen Besoldungordnung A 
eingeführten Erfahrungs-
stufen, die die bisherigen 
Altersstufen ersetzen. So 
wird Nobody, A13 Alterstu-
fe 8 zunächst in die Erfah-
rungsstufe (Überleitungs-
stufe) Ü4+ übergeleitet. 
Die vermeintlich geringfü-
gigen Veränderungen erge-
ben sich aus der nebenste-
henden Tabelle:  
 
 
Als BO-41 wird Nobody 
zum 01.09.2011 von der 
Überleitungsstufe 4+ in die 
Stufe 5 
geführt. Daraus ergeben 
sich dann die Pensionsan-
sprüche. Vor der Reform 
w ä r e  N o b o d y  a m 
01.09.2011 von der Alters-
stufe 8 in die Altersstufe 9 
geführt worden. Ab Sep-
tember 2011, in Folge der 
Dienstrechtsreform, ergibt 
sich nun ein in der nachfol-
genden Tabelle dargestell-
ter erheblicher finanzieller 
Nachteil: 

Dienstrechtsreform 
Finanzielle Nachteile für BO 41 
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Rechnet man diesen vorliegenden Fall weiter, würde bei einem Pensionsanspruch von 
54,83% der letzten Bezüge eine Kürzung von 22,41€ monatlich entstehen. Eine jährliche 
Pensionskürzung von immerhin 268,87€. 
Eine den Nachteil vermeidende Lösung wäre die Überleitung von der Übergangsstufe 4+ in 
die Übergangsstufe 5+ an Stelle der Stufe 5. 





Wer viel gibt,
kann viel verlangen!
Wir tun es. Für Sie!

Informieren Sie sich unter www.dbwv.de
oder schreiben Sie an den Deutschen BundeswehrVerband
Südstrasse 123 | 53175 Bonn | Telefon 0228/3823-0

Es geht um Ihren Beruf.
Wir vertreten Ihre Interessen.
Wir sichern Ihre Rechte.

+ Es geht um Ihre Sicherheit.
Wir bieten kostenlosen Rechtsschutz
in dienstlichen Angelegenheiten.

+ Es geht um Rat und Hilfe.
Wir beraten Sie unentgeltlich.
Wir helfen Ihnen in Notlagen.

+ Es geht um Service.
Wir bieten Ihnen finanzielle Vorteile
durch Angebote der Förderungs-
gesellschaft (FöG) des DBwV.

+ Es geht um Ihr Einkommen.
Wir kämpfen für eine gerechte
Besoldung und Versorgung.

= Es geht um Sie! Darum
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